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Bekanntmachung des Gemeindewahlergebnisses

in der Gemeinde
Name

Westensee

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 
wähl vom 14. Mai 2023 festgestellt:

Datum

14.05.2023 das folgende Ergebnis der Gemeinde-

Es wurden gewählt:
Unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter

Wahlkreis Familienname Vorname 1) Partei/Wählergruppe 2)

1 Westensee Büller Johannes Lebendiges Dorf

1 Westensee Klauza Jörn CDU

1 Westensee Dr. von Bülow Detlev CDU

1 Westensee Sell Martin SPD

1 Westensee Walloßek Ronny CDU

1 Westensee Ullrich Caroline Lebendiges Dorf

1 Westensee Höpner Dieter SPD

Listenvertreterinnen und Listenvertreter

Alle übrigen Angaben des Gemeindewahlergebnisses können bei der Gemeindewahlleiterin / dem Gemeindewahl
leiter während der Dienstzeit eingesehen werden.

Lfd. Nr. Familienname Vorname 1} Partei/Wählergruppe

1 Heitmann Susanne CDU

2 Carstensen Rolf-Dieter SPD

3 Carl Helma SPD

4 Meyer Harald Lebendiges Dorf

5 Weiß Stephan Lebendiges Dorf

6 Wensierski Alexandros Lebendiges Dorf

Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede oder jeder Wahlberechtigte der Gemeinde schriftlich oder zur Nieder
schrift innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntmachung bei der Gemeindewahlleiterin / beim Gemeindewahl
leiter Einspruch einlegen.

Gemeindewahlleiterin/GemeindewahlleiterOrt, Datum

Westensee, 19.05.2023 gez. Ole Hoffmüller

oder "Einzelbewerber" einzusetzen.

Datum

Die Einspruchsfrist3) beginnt am 20.05.2023

D
2)
3)

Datum

19.06.2023

Bei mehreren Vornamen Rufname(n).
Bei Wahlvorschlägen von Wahlberechtigten (§ 18 Abs. 1 Nr. 3 
§ 87 Abs. 4 GKWO:
Wird durch die Bekanntmachung eine Frist in Lauf gesetzt, so
1. bei Bekanntmachungen, die mindestens auch durch Verkündungsblätter oder Tageszeitung veröffentlich werden, mit dem auf das Erscheinen folgenden Tag,
2. bei Bekanntmachungen, die ausschließlich durch Aushang erfolgen, mit dem achten Tag, der auf das Aushängen der Bekanntmachung folgt.
3. bei Bekanntmachungen, die durch Bereitstellung im Internet erfolgen, mit Ablauf des Tages, an dem sie im Internet verfügbar sind.

http://www.kohlhammer.de
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